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Mittheilung des Senats an die Bürgerschaft
vom 13 . April 1849 .

^ uf die Beschlüsse der Bürgerschaft vom 11 . d . M . erwiedert der Senat :

i . Budget für 1849.
Diesen Gegenstand überhaupt , sowie namentlich das ^ bei der ) Rubrik « Ausgaben

der Polzei - Direktion « Vorgekommene , findet er nunmehrIerlcdigt .

2. Einquartierungskosten .
Auch er ist damit einverstanden , daß die von der Einquartierungs - Deputation

beantragte Summe von 1000 -F ihr zur Disposition gestellt und die Generalcaffe zur
Auszahlung ermächtigt werde .

3 . Gesetzentwurf einer Kammer für Landwirthschaft.
Indem er seinerseits gleichfalls diesem Entwurf seine Zustimmung ertheilt , wird

er die Publication des Gesetzes verfügen .

4. Bericht , die Abgabe von den Holzauffahrten betreffend,
sowie

5. Bericht wegen des Aufbaues eines abgebrannten Hauses
zur Burg .

Hinsichtlich beider Berichte genehmigt er die Anträge der Finanz - Deputation,
und stimmt wegen des letzteren Gegenstandes den Bemerkungen der Bürgerschaft,
namentlich auch in ihrem Antrage , daß die Versicherungssumme in den Tilgungssond
fließen möge , bei.

6. Schlußbericht der Berfassungs- Deputation.

reckts
Deputation über die Gleichstellung des vorstädtischen Bürger-

w .T all be ^ ist der Senat völlig einverstanden , und
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7. Deputationsbericht , die Einkommensteuer und die Auflage auf
Pferde betreffend .
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Er fordert daher die Bürgerschaft auf , sich in diesen beiden Punkten mit ihm
einverstanden zu erklären , damit jetzt die Erlassung der Verordnung unverzüglich ge¬
schehen könne , indem er sich im Uebrigen sowohl mit der für dieses Jahr vorgeschla¬

genen Quote , als auch mit den sonstigen Bemerkungen der Bürgerschaft über diese
Angelegenheit einverstanden erklärt .

8 . Penfionsgesuch der Consumtions -Einnehmer Gehle und Wolf .
Daß eine jährliche Pension dem Einnehmer Heinrich Wilh . Gehle zum

Belauf von , 00 H und dem Einnehmer Gottfried Jacob Wolf mit 150 H , und

zwar von der Zeit ihres Austritts aus dem Dienste angerechnet , bewilligt werde , ist
dem Senat genehm .

9. Bericht der Finanz -Deputation , die Verbreiterung des Schüssel¬
korbs betreffend .

Hinsichtlich des von der Deputation vorgeschlagenen Ankaufs theilt er die An¬

sicht der Bürgerschaft , und ermächtigt daher die Generalcasse zur Auszahlung der

erforderlichen 500

1V. Vorschriften bei Einführung der allgemeinen deutschen
Wechselordnung.

Er genehmigt ebenfalls den von der Deputation vorgelegten Gesetzentwurf ,
und wird , da die von der Bürgerschaft zum § . 16 angeführten Worte nur irrthümlich
in der Ausfertigung weggeblieben sind , sofort beim Abdruck die Berichtigung ver¬

anstalten .
Indem der Senat sich über alle sonstige von der Bürgerschaft in ihrer Ver¬

sammlung vorn 11 . April d . I . zur Berathung gekommenen Gegenstände seine Erklä¬

rung für jetzt vorbehält , sieht er sich noch

i i . wegen der durch die Verfassungs - Angelegenheit entstandenen
Druckkosten

zu folgendem Antrage veranlaßt :
Die durch den Abdruck sämmtlicher Protocolle der Verfassungs -Deputation und

der dazu gehörenden Anlagen entstandenen Druck - und Buchbinderkosten werden laut
der dem Senat zugekommenen vorläufigen Aufgabe 250 bis 300 «L> betragen . Dazu
kommen nun aber die Kosten an Druck - und Buchbinderlohn theils für die Verfaffungs -
urkunde , wovon in Folge des gefaßten Beschlusses im Ganzen 4,146 Exemplare un¬

entgeltlich verabfolgt sind , theils für die auf die Verfassung sich beziehenden Gesetze,
und werden diese Gesammtkosten auf ungefähr 775 «L sich belaufen . Von dieser Summe
wird zwar durch die eingehenden Preise für Abdrücke der Verfassung , welche von jetzt
an noch abgefordert werden , sowie für die Abdrücke der Gesetze nach und nach der
Staatscasse etwas wieder zu Gute kommen ; indeß ist jedenfalls einstweilen die volle
Summe zu berichtigen .

Der Senat giebt daher anheim , zur Verwendung für diese sämmtlichen Kosten
einen Betrag bis zu 1075 zu bewilligen .

Endlich theilt er der Bürgerschaft zu ihrer Berathung und Erklärung folgende
ihm zugekommene Berichte mit :

12. DeputationsberichL über Erleichterung der Eigenthmns -
Uebertragung bei Verdoppelungen , mit Anlage

13. Zweiter Bericht der Wegbau - Deputation über Verbesserung
der Wege im Niedervielande .
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Anlage L.
zur Mittheilung des Senats

vvm 13. April 1849.

über

Erleichterung der Eigenthumsübertragung bei - Verdoppelungen .

^ urch einen Beschluß des Senats und der Bürgerschaft vom 21 . December
1847 ist die berichtende Deputation beauftragt worden , zu berathen , und darüber
Bericht zu erstatten,

ob und wie bei Verdoppelungen die Uebertragung der ausgetauschten
Ländereien für die Bethciligten erleichtert werden könne.

Diesem Auftrage hofft die Deputation durch den von ihr ausgearbeiteten » Ge¬
setzentwurf, die Uebertragung des Eigenthums bei Verdoppelungen betreffend,« Unterem
läge 4̂ , entsprochen zu haben, und erlaubt sich zur Rechtfertigung der Zweckmäßigkeit
des von ihr vorgeschlagenen Verfahrens denselben mit den folgenden Bemerkungen zu
begleiten :

In dem Antrage des Senats vom 21 . Decbr. 1847 ist bereits deutlich nach¬
gewiesen, daß eine genügende Erleichterung der Verdoppelungen nur dadurch erreicht
werden könne , daß die Uebertragung der verkoppelten Ländereien von der Vorschrift
der Erbe - und Handfesten-Drdnung , nach welcher jede Uebertragung von Immobilien
eine Abkündigung und Lassung erfordert , gänzlich epimirt werden .

Dergleichen Eremtionen sind auch keineswegs ohne Beispiel.
Gehören auch die Fälle des §. 18 der Erbe- und Hanvsestcn -Ordnung und das

Expropriationsgesetz streng genommen nicht hieher , so enthalten doch schon die Ver¬
ordnungen vom 18. Scptbr. 1834 und vom 30. Novbr . 1835 zu Gunsten der An¬
bauplätze in Bremerhaven und der von den geistlichen und Unterstiftischen Gütern und
Neuen Gefällen an den Staat und von Beiden an milde Stiftungen überlassenen
Gutsherrnrcchte eine ganz gleiche Ausnahme von der Regel des ß . 14 der Erbe- und
Handfesten-Ordnung , wie sie hier zur Erleichterung der Verkoppelungen in Vorschlag
gebracht wird.

Sobald nur die Verkuppelung einer gewissen Controls unterworfen und na¬
mentlich durch eine Edictalladung allen Bethciligten Gelegenheit gegeben wird , ihre
Rechte geltend zu machen , kann durch eine solche Eremtion nicht leicht Jemand ge¬
fährdet werden.

Die Vciäußerungsbesugniß der einzelnen Verckoppelungsinterefsenten bedarf kaum
einer weiteren Prüfung , nachdem sie von den übrigen Grundbesitzern der Feldmark,
welche offenbar am besten darüber zu urtheilen vermögen , als unzweifelhaft anerkannt ist

Hinsichtlich aller persönlichen Ansprüche an die einzelnen Verkoppelungsinteres-fentcn und hinsichtlich aller Realanfprüchc an die ganze Stelle oder an den Com-
plexus aller Ländereien derselben tritt das Eingetauschte ganz an die Stelle des Ver¬
äußerte » , so daß also nur dann den Berechtigten ein Nachtheil erwachsen kann, wenn
ein Verkoppclungsinteressent mehr weggiebt , als er wieder erhält , was eines Theils
mcht leicht eintreten wird , wogegen aber andern Theils die Berechtigten durch die
Edictalladung und das ihnen gegen die Verkoppelunq eingeräumte WidcrspruchSrecht
hinreichend geschützt werden.

^
Servitutcn einzelner Parzelen sollen durch die Verdoppelung gar nicht afstcü

't
werden, es sei denn , daß die Berechtigten zu den Verkoppelunqsinteresscnten gehören ,
und nicht ansdrncklrch oder stillschweigend etwas Anderes vereinbart ist .



1849 . April 13 327

Pfandrechte an einzelnen Parzelen müssen zwar in Folge der Verkoppelung
erlöschen , die neueren sind jedoch in der Regel schon durch die Eintragungen geschützt,
wo dies nicht der Fall ist , hat der Pfandgläubiger doch Gelegenheit , sein Recht in
dem Edictaltermine zur Geltung zu bringen .

Wenn endlich auch die Deputation darauf anträgt , das zur Übertragung der
verkoppelten Ländereien vorgeschlagene Verfahren der Erbe - und Handfcsten - Commission
zu überweisen , so bedarf dieses wohl um so weniger einer besondern Rechtfertigung ,
als jenes Verfahren recht eigentlich an diese für die Ausführung der gesetzlichen Vor¬
schriften über Veräußerung von Immobilien bestehende Behörde gehört , und als ohne
diese Uebenveisung doch auf anderem Wege hätte gesorgt werden müssen , daß die Erbe -
und Haudfesten - Commission eine genügende Kunde von der Verkoppelung erhalte , um
ihre Register vervollständigen zu können .

Unter - Anlage
zu Anlage I.

der Mittheilung des Senats
voin 13 . April ' 1849 .

die Uebertragung des Eigenthums bei Verdoppelungen betreffend .

c^Hn Ansehung derjenigen Ländereien , welche bei Verkoppelungen ganzer Feld¬
marken oder einzelner Abtheilungen derselben ausgetauscht werden , bedarf es zum
Uebergange des Eigenthums , gleichwie des Gutsherrnrechts , des Meierrechts und ähn¬
licher Verhältnisse des getheilten Eigenthums einer nach vorgängiger Abkündigung zu
verfügenden Lassung nicht ; vielmehr erfolgt der Eigenthumsübergang schon in Folge
des Vertrags mit der vom Erbe - und Handfesten - Amte über die Beendigung des
Verkoppelungsverfahrens zu erlassenden Bekanntmachung , ( tz . 13 .)

Mit dieser Bekanntmachung treten ohne Weiteres die eingetauschten Grundstücke
ganz an die Stelle der vertauschten , sowohl in Betreff der persönlichen Ansprüche an
den Beräußercr , als in Ansehung aller Hypotheken , Handfesten , Servituten , Communal -,
Deich - , Landes - und anderweitigen Reallasten , soweit solche auf der Bauer stelle ,oder dem größeren LerndcomplexuS ruhen , wovon die veräußerten Ländereien bis
dahin einen Theil gebildet haben .

Dagegen erlöschen die auf den einzelnen ausgetauschten Parzelen
ruhenden Lasten und Servituten mit der Verkoppelung nicht , es sei denn , daß die
Berechtigten zu den Verkoppelungöintereffenten gehören und in diesem Falle nicht durch
den Verkoppelungsvcrtrag ausdrücklich oder stillschweigend ein Anderes vereinbart ist.
Ebenso behalten dritte Personen sowohl , als auch die Verkoppelungsinteressenten hin¬
sichtlich der Gränzen der einzelnen Parzelen nach der Verkoppelung ihre ffrüheren Rechte ,die Letzten jedoch nur , insoweit durch den j Verkoppelungsvcrtrag Nichts darüber be¬
stimmt ist.

EntlvurUcims Gesetzes

8 - I

8. 2.

88 *
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Z . 4.
Der Verkoppelungsvertrag ist in einer alle Puncte der Vereinbaruna enthalten¬den schriftlichen Urkunde nebst einer genauen Karte der verkoppelten Ländereien demLandherrn zur Prüfung der Vollständigkeit und Rechtsgültigkeit desselben , zur Ver¬nehmung der Interessenten , sowie zur Wahrnehmung des öffentlichen Interesse und zurBestätigung vorzulegen .

8 - 5.
Nach erfolgter Bestätigung ist der Vertrag nebst der Karte der verkoppeltenLändereien dem Erbe - und Handfesten -Amte zu übergeben , von welchem sodann auf denAntrag der Verkoppelungsintereffenten eine Edictalladung erlassen wird .

8 > 6.
Die Edictalladung geschieht mittelst dreimaligen Einrückens in die wöchentlichenNachrichten und muß enthalten :

n . die Bekanntmachung der beabsichtigten Verkoppelung unter Hinweisung auf diein der Canzlei des Erbe - und Handfesten -Amts niederzulegende Verkoppelungs -urkunde und Verkoppelungskarte ;
ii. Aufforderung an alle bekannte und unbekannte Betheiligte , welche sich durchdie Verkoppelung gefährdet glauben , zur Einlegung und Begründung ihresWiderspruchs ;
e . Androhung der im Unterlassungsfälle ohne weitere Präclusion eintretenden

Rechtsnachtheile .

8 - 7.
Zum Widersprüche gegen die Verkoppelung berechtigen ausschließlich :s . Eigenthumsrechte ( Meierrechte , Gutsherrnrechte ) an den verkoppelten Im¬mobilien ,

k . specielle Pfandrechte an Einer oder Einzelnen der verkoppelten Parzelcn ;e . die § . 2 aufgeführten persönlichen Ansprüche , Servituten , Communal -, Deich -,Landes - und anderweitigen Reallasten , insofern erweislich die eingetauschtenLändereien einen so viel geringern Werth haben , als die vertauschten , daßdiese Rechte durch die Verkoppelung gefährdet werden ;ei . die Z . 2 . erwähnten Handfesten und Hypotheken , wenn nicht die von dm
Schuldner eingetauschten Ländereien mit den veräußerten von gleichem M
wenigstens von solchem Werthe sind , daß die Sicherheit des Gläubigers durchden Tausch nicht gefährdet wird , was erforderlichen Falls von den betreffenden
Verkoppelungsintereffenten nachgewiesen werden muß .

8- 8-
Die Unterlassung des Widerspruchs hat nicht nur den Verlust des Wider¬

spruchsrechts , sondern auch den Verlust der nach dem Vertrage vertauschten Eigen¬thumsrechte , j Meierrecht , Gutsherrnrecht, ) an den verkoppelten Ländereien und der
speciellen Pfandrechte an den einzelnen vertauschten Parzelen , auf welchen sie bis da¬hin hafteten , in Beziehung auf den Erwerber zur Folge , jedoch vorbehaltlich aller
Ansprüche an den Veräußeren .

8 - 9 .
Dieser Rechtsnachtheil ( § . 8 .) tritt mit dem Ablaufe des Edictaltermins un¬mittelbar und von Rechtswegen und ohne daß er noch speciell auszusprechen wäre, füralle diejenigen ein , welche in dem Edictaltermine keinen Widerspruch eingelegt haben,trifft jedoch die gehörig eingetragenen oder inscribirten Handfesten und Hypotheken nur

nach vorgängiger besonderer Ladung der Berechtigten .

8 - ro.
Gegen diesen Rechtsnachtheil ist eine Restitution wegen versäumten Wider¬spruchs nur bis zu der Bekanntmachung des Erbe - und Handfesten -Amts über die

Beendigung des Verkoppelungsverfahrens zulässig , und kann später selbst nicht ausdem Grunde der Minderjährigkeit ertheilt werden .
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8 - 11.
Wird ein Widerspruch gegen die Verdoppelung eingelegt , so hat die Com¬

mission eine gütliche Verständigung zu versuchen , in deren Entstehung aber über den
Widerspruch zu erkennen ; indeß bleibt es der Commission unbenommen , falls der
Widerspruch die Ausführung deS Verkoppelungsvertrags nicht hindert , unter ausdrück¬
lichem Vorbehalte der beiderseitigen Rechte das Werkoppelungsverfahren für beendigt
zu erklären oder auch die Parteien an das ordentliche Gericht zu verweisen , vor wel¬
chem der Widerspruch innerhalb 14 Lage , von der Verweisung angerechnet , gerecht¬
fertigt werden muß , widrigenfalls derselbe, ohne daß eine Nachholung deS Versäumten
zulässig, für nicht gerechtfertigt zu erklären ist.

8 12.
Ist kein Widerspruch eingelegt oder der eingelegte Widerspruch beseitigt , so

hat das Erbe- und Handfesten -Amt die Beendigung des Verkoppelungsverfahrens durch
die Wöchentlichen Nachrichten bekannt zu machen und sodann hinsichtlich der verkoppel¬
ten Ländereien das Erforderliche in den Registern zu bemerken , wie auch auf den An¬
trag der Betheiligten den in tz . 2. erwähnten zu dem Ende von dem Inhaber einzu¬
liefernden Handfesten ohne Weiteres den betreffenden Auszug aus dem Verkoppelungs -
Vertrage beizufügen.

8 13
Auch hat dasselbe alsdann eine Abschrift des Verkoppelungs- Vertrages dem

Catasteramte zuzufertigen , von welchem danach die Mutationen in dem Cataster und
auf der Catasterkarte zu verzeichnen sind .

8 ii
Mit der Bekanntmachung des Erbe- und Handfesten -Amts über die Beendigung

des Verkoppelungsverfahrens treten sofort alle nach diesem Gesetze mit derselben ver¬
bundenen Rechtswirkungen ein , ohne daß es einer ausdrücklichen Erwähnung derselben
bedarf.

Anlage H
zur Mittheilung deö SenatS

vom 13. April 1849.

Zweiter Bericht der Wegbau-Deputation
über

Verbesserung der Wege im Niedervielande .

^ > ie Wegbau-Deputation verfehlt nicht, den ihr durch Beschluß des Senats
und der Bürgerschaft vom hinsichtlich des obigen Gegenstandes aufgetragenen
weiteren Bericht in dem Folgenden abzustatten :

Was zuerst die Kosten der Bepflasterung des Wegs zwischen Strohm
und Rablinghausen betrifft , so hat der s. g . Ströhmer Weg vom Rablinghauser
Dorfwege bis zum Ströhmer Ochumdcich eine Länge von oirea 9,600 Fuß , auf
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welchem der geringen Frequenz halber eine Pflasterbahn von st Fuß Breite vollkommen
ausreichen würde .

Blohm erforderlich :
1 ) für 5400 Tonnen Pflastersteine zu 36 A . . . . .
3 ) an Pflasterlohn u . s. w . auf 337V . ^ Ruthen zu I °F . .
3 ) für Messung der Steine , Aufsicht u . s. w . , etwa .

2700 «K — K,
337 „ 36
300 — „

3337 «K 36 ^
Außerdem erscheint es aber nöthig , daß der ganze 34 bis 30 Fuß breite Wegmit Vr bis 1 Fuß Sand erhöht wird , oder daß die Pflasterbahn eine 1 bis 4 '/ . Fußtiefe Grundlage von Sand erhält , wozu jedenfalls 1 Fuder Sand auf jeden FußLänge des Weges gehört , so daß der fragliche Wegbau nach dem vorerwähnten An¬

schlage weiter erfordern dürfte :
4 ) 9600 Fuder Sand an Fuhrlohn zu 13 U . 1600 «F — A,5 ) für Anschaffung des Sandes , Einarbeiten und Hülfeleistung

bei der Bepflasterung . 400 „ — „6) für Anfahren der Pflastersteine vom Lagerplatze zu 8 M
pr > Tonne . 600 — „

3600 «K —
oder mit den obigen . 3237 „ 36 „

5837 36HDie Ströhmer halten es aber nicht für genügend , wenn der Weg bis zumOchumdeiche gepflastert wird , sondern bitten dringend , die Bepflasterung auch durchdas Dorf bis zur Durchfahrt der Ochum fortzusetzen , da ihnen ohne dies die Ver¬
besserung des Weges nur wenig nützen würde .

Sollte diesem Wunsche gemäß verfahren werden , so kommen zu den obigenKosten nach dem angegebenen Maßstabe noch hinzu :7) für Steine, Pflasterlohn u . s. w . auf 3800 Fuß . 945 «L —8 ) für Fuhren , Ervarbeiten u . s. w . 758 „ 36 „
1703 «K 36

so daß also mit den vorstehenden . 5837 „ 36 „
sämmtliche Kosten sich auf . . 7541 . -^ 7
belaufen . "

Die Ströhmer schlagen freilich vor , die Mehrkosten der Bepflasterung ihresDorfwegs dadurch wieder einzubringen , daß der obere zunächst Rablinghausen belegeneTheil der in Rede stehenden Straße , welcher der Verbesserung nicht in der Maße,wie alles Uebrige bedarf , ungepflastert gelassen wird ; allein die Annahme dieses Vor¬schlags dürfte sich. abgesehen von allen andern Gründen , schon deshalb nicht empfehlen,weil die Bepflasterung deö obern Weges die der dahinter liegenden Wegstreffe offenbarerleichtert , es überdies schwerlich lange dauern würde , daß auch ein Verlangen nachder Bepflasterung dieses obern Theils des Ströhmer Weges entstände , der aber , wenner überhaupt gepflastert werden soll , am zweckmäßigsten zuerst in Angriff genommenwird .
ssdann von den Bewohnern des Niedervielandes bei der Be -

pslasterung des Ströhmer Wegs zu erwartenden Leistungen anlangend ,so rst vorab zu bemerken , daß von dem in Frage stehenden Wege etwa 5300 Fuß inder Rablmghauscr und alles Uebrige in der Ströhmer Feldmark liegt , sowie daßaußer en Strohmern und Rablinghausern die Bewohner des Niedervielandes garkern Interesse an der Bepflasterung des Ströhmer Weges haben , weshalb die Wegbau-
Deputatron sich auch nicht veranlaßt gefunden hat , dieselben zu Leistungen oder Geld¬beiträgen zu der ,n Frage stehenden Wegverbefferung aufzufordern .D,e Dorfschaft Rablinghausen , welche im Verhältnisse zu dem Dorfe Strohm"
Ä - untergeordnetes Interesse an der Bepflasterung des Ströhmer Wegs hat,erklärt sich indeß bereit , alle Sandfuhren , welche zur Bepflasterung der in ihrer Feld¬mark belegenen Wegstrecke erforderlich sind, unentgeltlich zu leisten / will sich aber nichtbewegen lassen , andere Leistungen , namentlich das Anfahren der Steine , zu übernehmen.Die Dorfschaft Strohm hat ihr früheres Erbieten zu einem Geldbeiträge zurück¬genommen , hat sich aber dagegen erboten , alle für die in der Ströhmer Feldmark
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belegene Wegstrecke , einschließlich der städtischen Schläge , wovon etwa 150 Fuß auf
den Weg bis zum Ochumdeiche und 150 Fuß auf den Dorfweg kommen , erforderliche
Sand - und Steinfuhren zu leisten .

Die Ströhmer erklären sich völlig außer Stande , ein Mehreres zu thun , so
wichtig auch die projectirtc Wegverbcsserung für sie sei . Sie führen an , daß sie mit
den Sand - und Steinfuhren schon einen bedeutenden Theil der Kosten deS ganzen
Werks übernehmen , daß die Bevölkerung ihres Dorfes gering sei und sehr wenig
Wohlhabende in ihrer Mitte zähle , und daß selbst die Leistung des von ihnen Gebote¬
nen nur dadurch möglich werde , daß die Wohlhabenderen mit für die Unvermögenden
eintreten .

Die Nichtigkeit deS Angeführten läßt sich auch wohl kaum bezweifeln . Strohm
ist nur ein kleines Dorf , dessen Bewohner großen Theils sehr verschuldet sind , denen
es also schon nothwendig schwer werden muß , für mehr als 1000 «P in Natural -
dicnsten zu leisten .

Eine andere Frage ist es aber , ob unter diesen Umständen der Senat und die
Bürgerschaft auf die projectirte Verbesserung des Ströhmer Weges eingehen wollen ,
worüber sich indeß die Wegbau - Deputation kein Urtheil anmaßen will . Sie hält sich
nur verpflichtet , darauf aufmerksam zu machen , daß dem Staate aus der projectirten
Wcganlagc kein direkter Vortheil von irgend einer Erheblichkeit erwächst . Sollte auch
der Pachtvertrag der in der Ströhmer Feldmark belegenen Ländereien der Stadt
( circa 320 Morgen ) dadurch gesteigert werden , so dürste eine solche Steigerung doch
im günstigsten Falle nur etwa 18 A pr . Morgen oder 80 jährlich betragen . Dazu
kommt , daß jetzt dem Vernehmen nach auch die Dörfer Lankenau , Scehausen und
Hasenbüren zu allen billigen Leistungen bereit sind , wenn ihre Wege in Angriff
genommen werden sollen , und daß die Stadt ebenfalls in deren Feldmarken eine
bedeutende Fläche werthvoller Ländereien besitzt.

Wenn aber mit Rücksicht auf die jedenfalls höchst traurige Beschaffenheit des
Ströhmer Weges die Bepflasterung desselben beschlossen wird , so muß die Deputation
dringend empfehlen , die Bedingungen genau festzustellen , unter welchen dies geschehen
soll , und würde es , sofern sie mit einem Vorschlage vorangehen darf , billig erachten ,
wenn der Staat von allen Geldbeiträgen absähe , und die Kosten der Anschaffung der
Steine und der Bepflasterung allein übernähme , wogegen dann aber die Betheiligten
sich verpflichten müßten , den erforderlichen Sand anzuschaffen , und alle Sand - und
Steinfuhrcn , sowie alle sonst nöthigen Erdarbeiten zu leisten .

Außerdem scheint es aber erforderlich , daß die Ströhmer und Rablinghauser ,
denen bisher die Unterhaltung des Ströhmer Weges oblag , auch die Unterhaltung des
Pflasters auf so lange übernehmen , als zwischen Strohm und der Stadt keine Weg¬
geldserhebung Statt findet , und also der Staat für die ihm zur Last fallende Unter¬
haltung des Weges keine Entschädigung erhalten würde .

Endlich ist auch noch weiter zu bestimmen , ob nur der Weg zwischen Rabling -
hausen und Strohm oder dem Wunsche der Ströhmer gemäß auch zugleich der Dorf¬
weg bis zur Durchfahrt der Ochum gepflastert werden soll . Im ersten Falle würden
dann , sofern die obigen Vorschläge im Uebrigen Beifall finden , die Nro . 1 — 3
specifkcirten Kosten mit 3237 ^ 36 A , im letzten Falle aber unter Hinzurechnung
der Nr . 7 veranschlagten Kosten 4182 «K 36 A zu bewilligen sein .

Druckfehler - Berichtigung .
S . 300 . Z . 7 . v . v . statt » nächste Frage " lies » nächste Sorge " .
S . 300. Z . 12. v. u . statt »vorgeschlagene Strecke " lies »vorgeschlagene Werke . «
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